
 Vereinte Nationen A/RES/58/241 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung bzw. des Sicherheitsrats. 

 
Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

9. Januar 2004 

Achtundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 73 n) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/58/462)] 

  58/241. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen 
unter allen Aspekten 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 57/72 vom 22. November 2002, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 B vom 12. Dezember 1995, 52/38 J vom 
9. Dezember 1997, 53/77 E und 53/77 T vom 4. Dezember 1998, 54/54 R vom 1. Dezember 
1999, 54/54 V vom 15. Dezember 1999, 55/33 Q vom 20. November 2000 und 56/24 V 
vom 24. Dezember 2001, 

 hervorhebend, wie wichtig die rasche und volle Durchführung des Aktionsprogramms 
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten ist, das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über 
den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten 
verabschiedet wurde1, 

 erfreut darüber, dass der Bericht der vom 7. bis 11. Juli 2003 in New York abgehalte-
nen ersten Zweijährlichen Tagung der Staaten zur Prüfung der Durchführung des 
Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels 
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten2 im Konsens verabschiedet 
wurde, 

 sowie erfreut über die Bemühungen von Mitgliedstaaten, auf freiwilliger Basis einzel-
staatliche Berichte über ihre Durchführung des Aktionsprogramms vorzulegen,  

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den auf regionaler Ebene unternommenen 
Anstrengungen zu Gunsten der Durchführung des Aktionsprogramms, 

_______________ 
1 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24. 
2 A/CONF.192/BMS/2003/1. 



A/RES/58/241 

 2

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 57/723, 

 unter Begrüßung des von der Gruppe der Regierungssachverständigen nach Resolu-
tion 56/24 V erstellten Berichts über die Möglichkeit der Ausarbeitung einer internationalen 
Übereinkunft, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaffen und leichte Waffen rasch 
und zuverlässig zu identifizieren und rückzuverfolgen4, 

 eingedenk ihres Beschlusses, spätestens 2006 eine Konferenz zur Überprüfung der 
Fortschritte bei der Durchführung des Aktionsprogramms einzuberufen, deren Termin und 
Veranstaltungsort von der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung zu be-
schließen sind, 

 1. beschließt, für einen Zeitraum von zwei Wochen zwischen Juni und Juli 2006 
eine Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten 
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten1 in New York 
einzuberufen; 

 2. beschließt außerdem, dass im Januar 2006 in New York eine zweiwöchige 
Tagung des Vorbereitungsausschusses der Konferenz stattfinden soll und nötigenfalls eine 
weitere Tagung abgehalten wird; 

 3. beschließt ferner, wie im Aktionsprogramm vorgesehen, im Jahr 2005 die 
zweite zweijährliche Tagung der Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms auf nationaler, regionaler und weltweiter Ebene einzuberufen; 

 4. kommt zu dem Schluss, dass eine internationale Übereinkunft ausgearbeitet wer-
den kann, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaffen und leichte Waffen rasch und zu-
verlässig zu identifizieren und rückzuverfolgen; 

 5. stellt fest, dass die Art der internationalen Übereinkunft auf dem Verhandlungs-
weg festgelegt wird; 

 6. stellt außerdem fest, dass die internationale Übereinkunft die bestehenden Ver-
pflichtungen der Staaten aus den einschlägigen internationalen Übereinkünften ergänzen 
und mit diesen nicht unvereinbar sein soll; 

 7. stellt ferner fest, dass die internationale Übereinkunft den nationalen Si-
cherheits- und Rechtsinteressen der Staaten Rechnung tragen soll; 

 8. beschließt, eine offene Arbeitsgruppe einzusetzen, die in drei jeweils 
zweiwöchigen Tagungen zusammentreten soll und den Auftrag hat, eine internationale 
Übereinkunft auszuhandeln, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaffen und leichte 
Waffen rasch und zuverlässig zu identifizieren und rückzuverfolgen; 

 9. beschließt außerdem, dass die offene Arbeitsgruppe am 3. und 4. Februar 2004 
in New York eine Organisationstagung abhalten soll, um die Termine für ihre Arbeitstagun-
gen festzulegen; 

 10. ersucht den Generalsekretär, der offenen Arbeitsgruppe die Unterstützung und 
die Dienste zur Verfügung zu stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt; 

_______________ 
3 Siehe A/58/207. 
4 Siehe A/58/138. 
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 11. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen der vorhandenen Finanzmit-
tel sowie mit jeder sonstigen Unterstützung, die die Mitgliedstaaten zu gewähren in der 
Lage sind, mit allen Mitgliedstaaten, interessierten regionalen und subregionalen 
Organisationen, internationalen Organisationen und Sachverständigen auf diesem Gebiet 
umfassende Konsultationen über weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten 
Zwischenhandels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu führen, unter Berücksichtigung 
der dem Generalsekretär übermittelten Auffassungen der Staaten, und ersucht ihn ferner, der 
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über das Ergebnis seiner 
Konsultationen Bericht zu erstatten; 

 12. ermutigt weiter zu allen Initiativen, die darauf gerichtet sind, Ressourcen und 
Fachwissen zur Förderung der Durchführung des Aktionsprogramms zu mobilisieren und 
den Staaten Hilfe bei seiner Durchführung zu gewähren; 

 13. ersucht den Generalsekretär, die von den Staaten auf freiwilliger Basis bereitge-
stellten Daten und Informationen über ihre Durchführung des Aktionsprogramms, 
einschließlich einzelstaatlicher Berichte, auch weiterhin zusammenzustellen und zu verbrei-
ten, und ermutigt die Mitgliedstaaten zur Vorlage solcher Berichte; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 15. beschließt, den Punkt "Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen unter allen Aspekten" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

79. Plenarsitzung 
23. Dezember 2003 


